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An den J1-91f IAB 

1989 -07- 2 0 Präsidenten des Nationalrates 
Rudolf PÖDER 

Parlament zu If055/J 
1017 Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat BUCHNER und Mitunterzeichner 

haben am 29. Juni 1989 unter der Nr. 4055/J an mich eine schrift­

liche parlamentarische Anfrage betreffend meine Anfragebeantwor­

tung 3549 zu 3585/J gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Das .. angefUhr:te § 99 StPO-Ver~ahren wurde zweimal des~egen 
gefuhr{1 weIl zwelmnl AnzeIgen gemacht wurden; nIcnt nur 
gegen dIe beiden in der Anfrage 35B5/J aneesprochenen Kr~po= 
tieamten, sondern vor allem aucn - wegen Hinnahme der Falsch 
aussagen - gegen Staatsanwalt Dr. Valentin SCHROLL. Dieser 
Staatsanwalt persönlich behandelte die Anzeigen. Mit dem 
Ergebnis, daß er, wie Sie ausfUhren, die Anzeigen gegen die 
KrIpObeamten niederlegte, die AnzeIgen gegen sich selbst 
aber weder weiter verfolgte, noch niederlegfe noch an einen. 
nicht angezeigten Staatsanwalt weitergab. Dieser rechtlich 
äußerst 5eden~liche Vorgang ist nun selbst Gegenstand einer 
Anzeige. War Ihnen diese Sachlage bei der Änfragebeantwor­
tung 5ekannt? Wenn ja, sind Sie aer Meinung, daß durch eine 
solche, derzeit im Rechtsstreit stehende Prüfung, die Aussa­
gen der Kripobeamten als wahr angesehen werden konnen? 

2. Beziiglich der Verlet.zungen der Frau UNGAR führen Sie aus, daß 
die Erstunters~chu~g sich nur auf die VerhandJungs- .und 
Zurechnungsfahlgkelf bezog, daher an bedeckt.en Korpertellen 
befindlicne Verletzungen nicht feststellen konnte. Dazu 
steht im Widerspruch aaß in diesem ersten Untersuchungspro­
to~o]l l;1a. festgehalt.en ist. (Beilage A), daß.die Untersuchte 
keIne EinstIchs{ellen und Verletzungen aufweIst. 

Um,die Auss~gefähigkeit ging es ganz offensichtlich yor allem 
bel der zweIten Untersuctlung (Bellage A), was auch Insoferne 
logisch erscheint als diese Untersuchung dem Geständnis 
v9rausg~ng, das. faut Ni~ders~hrift der Bundespolizeidirek­
t.10n C1nz.l. KrllTllnal:p0]lzWlllChp AbteIlung, vom 19.3 . .1.986 
Dr. STURMB,<,RGER 9-iktlerte (Beilage ~) .. Jenf~r Dr. STlJRMBER­
GER, der I a~p. se 1 ner Zeugenau s sage 1 n d~r Haup t verhand I ung 
und der Prufung durch den ebenfalls 1.n derselben Sache 
angezeigt.en Staatsanwalt, nicht bei den Vernehmungen der 
Frau UNGAR dabei war. 

Waren Ihnen diese WidersprUche bei der Anfra~~beantwortung 
bekannt? Wenn ja, wie können Sle dIese erklaren. 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage. 1 :_ 

Zum Zeitpunkt der Anfragebeantwortung war mir bekannt, daß 

Dr. SCHROLL in seiner Eigenschaft als staatsanwalt die gegen die 

Beamten erstatteten Anzeigen gemäß § 90 stpo zurückgelegt hatte. 

Weiters lag mir die Information vor, daß die Oberstaatsanwalt­

schaft Linz sowie das Bundesministerium für Justiz sämtliche 

Gesichtspunkte des Falles FOCO, die Gegenstand von Medienberich­

ten waren, sorgfältig geprüft haben und als Ergebnis dieser 

Prüfung die Stellung von Verfolgungsanträgen bei Gericht unter­

blieben ist. 

Ich habe daher keine Veranlassung dip Entscheidung der Staatsan­

waltscha(t, zumal diese - wie erwähnt - von der Oberstaatsanwalt­

schaft Linz und vom Bundesministerium für Justiz geprüft wurde, 

anzuzweifeln. 

In Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 35R5/J habe ich 

jedoch ausgeführt, daß nach rechtskräftiger Entscheidung über den 

Antrag auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens, der sich ua. auch 

auf die gegen die genannten Beamten der Bundespolizeidirektion 

Linz erhobenen Vorwürfe stUtzt, die geboten erscheinenden Maßnah­

men gesetzt werden. Dies schließt, sollte im weiteren Verfahren 
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ein schuldhaftes Verhalten der Beamten zutage kommen, selbstver-

ständlich auch Maßnahmen gegen die Beamten ein. 

7.u Frage 2: 

In den Befunden kann ich insofern keine Widersprüchlichkeit 

finden als sich, wie bereits in Beantwortung der parlamentari-

sehen Anfrage Nr.: 35R5/ J ausgefUhrt, di e ers te Un tersuchung 

lediglich auf Vernehmungs- und Zurechnungsfähigkeit bezog. Eine 

gezielte Untersuchung auf Einstichstellen an den Armen gehört bei 

Untersuchungen auf Zurechnungsfähigkeit im Hinblick auf möglichen 

Drogenkonsum zur Routine. 
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